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Anfrage zur Nutzung der Kontaktpersonennachverfolgungsdaten 
Schriftliche Anfrage vom 31. Januar 2022 

Ablehnungsbescheid 

Sehr geehrter Hu. 

—— wir haben Ihre schriftliche Anfrage per E-Mail vom 3]. Januar 2022 zur Nutzung von 
Kontaktpersonennachverfolgungsdaten zu anderen Zwecken als dem Infektionsschutz 
erhalten. 

Ihre E-Mail werten wir als förmlichen Antrag auf Auskunft über die Nutzung von 
Kontaktpersonennachverfolgungsdaten in der Kreisverwaltung Gießen. 

Diesen Antrag lehnen wir ab. 

Begründung: 

Für Ihr Begehren ist keine Rechtsgrundlage erkennbar, aus der sich ein Anspruch auf 
eine derartige Auskunft oder Information ableiten ließe.   
Eine Anwendbarkeit des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) scheidet aus, da es sich 

beim Landkreis Gießen um keine Bundesbehörde handelt. 

Der in 8 80 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes (HDSIG) 
geregelte Anspruch auf Informationszugang besteht nach $ 81 Abs. I Nr. 7 HDSIG nur 
gegenüber Landkreisen, soweit die Anwendung des Vierten Teils des Hessischen 
Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes durch Satzung ausdrücklich bestimmt 
wird. 
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Dies ist beim Landkreis Gießen jedoch nicht der Fall. 

Daher ist Ihr Antrag abzulehnen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 

zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist einzulegen bei 

dem Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Riversplatz 1-9, 35394 Gießen oder 

Postfach 11 07 60, 35352 Gießen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Thorsten Becker 
Fachbereichsleiter 
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